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§/Artikel/Anlage 

Art. 17 
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79/03 Kooperationsabkommen (Kultur, Wissenschaft, Technik) 

Text 

Kapitel IV 

Sponsern 

Artikel 17 

Allgemeine Normen 

(1) Eine Sendung oder eine Folge von Sendungen, die insgesamt oder teilweise gesponsert werden, 
müssen durch entsprechende Kennzeichnungen zu Beginn und/oder am Ende der Sendung eindeutig als 
solche bezeichnet werden. 

(2) Inhalt und Zeitplanung gesponserter Sendungen dürfen unter keinen Umständen durch den 
Sponsor so beeinflußt werden, daß die Verantwortung und die redaktionelle Unabhängigkeit des 
Rundfunkveranstalters im Hinblick auf die Sendungen beeinträchtigt werden. 

(3) Gesponserte Sendungen dürfen nicht zum Verkauf, zum Kauf oder zur Miete oder Pacht von 
Erzeugnissen oder Dienstleistungen des Sponsors oder eines Dritten ermutigen, namentlich nicht durch 
besondere verkaufsfördernde Hinweise auf derartige Erzeugnisse oder Dienstleistungen in diesen 
Sendungen. 
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